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Einleitung

I. Veränderung des Alltags durch den Einsatz 
elektronischer Agenten

Der Einsatz künstlicher Intelligenz wird den Lebensalltag und die Lebens
grundlage der Menschheit voraussichtlich in ähnlichem Ausmaß wie die industrielle 
Revolution des 19. Jahrhunderts grundlegend verändern.1 Mit künstlicher Intelli
genz ausgestattete Computersysteme werden sowohl im Privatleben als auch zur 
Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen in vielfältiger Weise zum Einsatz 
kommen können. Als elektronische Agenten werden sie für ihre Agentenherren 
persönliche, wirtschaftliche und auch kreative Entscheidungen treffen. Sie werden 
ihren Agentenherren unmittelbar selbst Dienste leisten und die Erbringung von 
Leistungen an ihre Agentenherren durch Andere organisieren. So könnten sie für 
ihre Agentenherren beispielsweise im Bereich privater Lebensführung deren tägli
che Einkäufe erledigen, deren Urlaub planen oder ihre Agentenherren transportie
ren. Im unternehmerischen Bereich könnten sie geschäftliche Aufträge erteilen und 
annehmen, über die Einstellung, Beförderung und Entlassung von Mitarbeitern 
entscheiden, weiterzuverarbeitende Vorprodukte bestellen sowie Entscheidungen 
über die Strategie eines Unternehmens treffen und eigene Produktideen entwickeln. 
Elektronische Agenten werden sich dazu mit Sachen, Personen und auch unterein
ander vernetzen und beeinflussen. Die Entscheidungen elektronischer Agenten er
folgen dabei autonom. Agentenherren geben ihren elektronischen Agenten einen 
Arbeitsauftrag als Ziel vor und definieren gegebenenfalls bestimmte Rahmenpara
meter zur Erfüllung des Arbeitsauftrages. Im Übrigen analysieren elektronische 
Agenten selbstständig ihre Umweltzustände inklusive der Bedürfnisse ihrer Agen
tenherren und leiten daraus die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der ihnen 
vorgegebenen Ziele ab.2

Im Unterschied zu gegenwärtig verbreiteten automatischen Computersystemen, 
die beim Vorliegen vorab festgelegter Voraussetzungen bestimmte Berechnungen 
durch- und Operationen ausführen,3 sind elektronische Agenten als autonom ope
rierende Computersysteme lernfähig. Sie sind in der Lage, mit anderen Computer
systemen und Menschen zu interagieren, durch Aufnahme und Verarbeitung von 

1 Kainer/Förster, ZfPW 2020, S. 275, 276; Kleiner, S. 19; vgl. auch Schirmer, JZ 2016, 
S. 660 f.

2 Kainer/Förster, ZfPW 2020, S. 275, 276.
3 Beispielsweise der vorab festgelegten Nachbestellung von bestimmten Waren, sobald das 

Computersystem registriert, dass der Warenbestand zur Neige geht.



Umweltinformationen ihren Wissensstand zu erweitern und darauf aufbauend ei
gene Regelungen zur Ordnung ihrer Umweltbeziehungen zu entwerfen.4 Identisch 
programmierte elektronische Agenten können damit unterschiedliche Berech
nungswege und Lösungsmöglichkeiten für die ihnen vorgegebenen Aufgaben ent
wickeln, so dass die konkreten Operationen elektronischer Agenten nicht vorher
sehbar sind.5 Bereits zum gegenwärtigen Stand sind erhebliche Fortschritte in der 
technischen Entwicklung autonomer Softwareagenten zu beobachten.6 Dieser 
Fortschritt wird sich voraussichtlich zunehmend beschleunigen. Teilweise wird er
wartet, dass in den nächsten Jahrzehnten künstliche Intelligenz existieren wird, die 
der menschlichen Intelligenz nicht nur ebenbürtig ist, sondern diese übertrifft und 
damit in der Lage ist, eine neue künstliche Intelligenz zu erschaffen, die die bishe
rige künstliche Intelligenz wiederum übertreffen wird.7

II. Zivilrechtliche Herausforderungen durch den Einsatz 
elektronischer Agenten

Der Fortschritt in der Entwicklung elektronischer Agenten stellt auch die 
Rechtsordnung und -wissenschaft vor neue Herausforderungen. Die Zivilrechts
ordnung geht bei der Strukturierung der Verhältnisse von Personen und Gegen
ständen davon aus, dass Entscheidungen von natürlichen Personen getroffen wer
den. Selbstständige Interaktionen von autonomen Computersystemen untereinander 
sowie zwischen einzelnen oder im Kollektiv auftretenden Menschen und Compu
tersystemen sind dabei nicht vorgesehen.8 Die Verflechtung von Menschen, Com
putersystemen und sonstigen Gegenständen erfordert daher eine zivilrechtliche 
Analyse des Einsatzes elektronischer Agenten insbesondere hinsichtlich des recht
lichen Status elektronischer Agenten, der rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmög
lichkeiten durch den Einsatz elektronischer Agenten und der Haftung für scha
densverursachende Entscheidungen elektronischer Agenten.

4 Damm/Kalmar, Informatik Spektrum 2017, S. 400 f. Ein elektronischer Agent kann damit 
selbst die Parameter entwickeln, nach denen sich beispielsweise entscheidet, ob, wann, wie, zu 
welchem Preis und welche Waren bestellt werden.

5 Dumitrescu/Gausemeier/Slusallek u. a., Studien zum deutschen Innovationssystem 
Nr. 13-2018, S. 10.

6 Insbesondere durch generative vortrainierter Transformer wie beispielsweise 
„ChatGPT“; im Unterschied zu elektronischen Agenten im Sinne dieser Arbeit sind derzeit 
verfügbare Sprachmodelle nicht in der Lage, die Bedeutungsebene der von ihnen verarbeiteten 
Daten zu erfassen.

7 Erhardt/Mona, in: Gless/Seelmann (Hg.), S. 62 unter Verweis auf Bostrom, S. 19.
8 Vgl. Kersten, JZ 2015, S. 1.
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1. Status elektronischer Agenten

Für die zivilrechtlichen Einordnung der Operationen elektronischer Agenten 
stellt sich zunächst die grundlegende Frage, welcher rechtliche Status elektroni
schen Agenten im Verhältnis zu Menschen und Gegenständen einzuräumen ist. 
Elektronische Agenten werden im Rechtsverkehr einerseits als unmittelbar und 
autonom Entscheidungen treffende Akteure auftreten. Andererseits werden sie nur 
eine dem Menschen untergeordnete Funktion als Werkzeuge zur Erreichung der 
Ziele ihrer Agentenherren erfüllen. Damit stellt sich die Frage, ob elektronische 
Agenten als bloße Rechtsobjekte zu behandeln sind oder ob ihnen ein Status als 
Rechtssubjekt einzuräumen ist.

In dieser Hinsicht könnte auch eine Ähnlichkeit der wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Stellung von elektronischen Agenten und Sklaven in der Antike 
bestehen und dementsprechend versucht werden, Lösungsmöglichkeiten aus dem 
römischen Recht zur Sklavenhalterhaftung aufzugreifen.9 Elektronische Agenten 
und Sklaven teilen möglicherweise die Gemeinsamkeit, dass sie zwar in der Lage 
sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen, dabei aber nach sozialethischen Ge
sichtspunkten nicht als gleichberechtigte Subjekte, sondern als Zurechnungsobjekte 
ihrer jeweiligen Herren beziehungsweise deren Hausstand angesehen werden.10

2. Rechtsgeschäftliche Gestaltungen elektronischer Agenten

Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht keine Teilnahme von autonom agierenden 
informationstechnologischen Systemen am Rechtsverkehr vor. Elektronische 
Agenten im Sinne dieser Arbeit werden jedoch autonom berechnen können, wie und 
welche Rechtsbeziehungen zur Erreichung der ihnen vorgegebenen Ziele zu ge
stalten sind. Sie werden unmittelbar selbst sämtliche Inhalte einer rechtsgeschäftli
chen Erklärung festlegen, ohne dass ihr jeweiliger Agentenherr über das Aktivieren 
des Computersystems und der Eingabe des Arbeitsauftrages hinaus an der Erstel
lung der Erklärung mitwirkt.

Damit wird möglicherweise kein ausreichender rechtsgeschäftlicher Wille des 
jeweiligen Agentenherrn eines elektronischen Agenten vorhanden sein, um diesem 
die autonom berechneten Entscheidungen seiner elektronischen Agenten noch als 
eigene Willenserklärungen zurechnen zu können. Wäre die Funktion einer Wil
lenserklärung darin zu sehen, einen „Vorgang des Seelenlebens zur Kenntnis der 
Mitwelt zu bringen“11, könnten die von elektronischen Agenten autonom erstellten 
Erklärungen allerdings wohl auch nicht als unmittelbare Willenserklärungen der 
elektronischen Agenten zu qualifizieren sein.

9 Vgl. Harke, in: Gless/Seelmann (Hg.), S. 97; Günther, S. 51 f.
10 Zum Status von Sklaven nach römischem Recht Sohm, S. 100.
11 Thur, S. 400.
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